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Kiel – Die ersten 100 Tage hat der neu
gewählte Vorsitzende des Hauptpersonal-
rates Andreas Kropius mit seinem insge-
samt neunköpfigen Gremium nun hinter
sich. Wie in der Politik war dies auch für
DP-Landesredakteur Thomas Gründe-
mann Grund, den Vorsitzenden kurz zu
interviewen.

Außer dem guten persönlichen Stim-
menergebnis für dich und deiner einstim-
migen Wahl zum Vorsitzenden, was hat
dich besonders an den Wahlen zum
Hauptpersonalrat der Polizei und den
örtlichen Personalratswahlen gefreut?

Besonders erfreut war und bin ich über
die gute Wahlbeteiligung, aber natürlich
auch über das große Vertrauen, das der
GdP entgegengebracht worden ist. Die
GdP stellt im Hauptpersonalrat der Poli-
zei und in zehn von elf örtlichen Personal-
räten den Vorsitz. Und wir werden nach
besten Kräften versuchen, diesem Ver-
trauen gerecht zu werden und verstehen
es als Auftrag, die gewerkschaftlichen
Grundüberzeugungen in die personalrät-
liche Arbeit einfließen zu lassen. Wir wer-
den uns – wie in der Vergangenheit – auch
weiterhin nicht auf die Rolle eines reinen
Verwaltungspersonalrates beschränken!

Wie läuft es denn bislang im Haupt-
personalrat? Schließlich ist das Gremium
durch die Wahl personell doch verändert
und durch eine Entscheidung der Lan-
desregierung verkleinert worden.

Die Zusammenarbeit in der Geschäfts-
führung, aber auch im verkleinerten Gre-
mium, läuft prima. Die Tatsache, dass wir
im geschäftsführenden Vorstand ein Mit-
glied weniger als bislang sind, versuchen
wir durch eine veränderte Aufgabenver-
teilung innerhalb des Gremiums aufzu-
fangen. Ob es langfristig klappt, wird die
Zeit zeigen. Aber dennoch ist die Arbeits-
last statt auf acht nur noch auf sechs Schul-
tern verteilt und damit merklich gestiegen.
Und dass durch die Verkleinerung des
Gremiums nicht mehr alle Bereiche der

Landespolizei vertreten sein können, ist
natürlich nachteilig.

Hast du denn wenigstens die Hoff-
nung, dass nach den unruhigen Jahren
nun endlich vielleicht mal etwas Entspan-
nung in die Polizei kommt?

Nein, im Gegenteil! Auch die Landes-
polizei befindet sich weiterhin in einem
Wandel. Dies wird belegt durch die
laufenden Organisationsüberprüfungen,
Handlungsoptionen, Überlegungen zur
Veränderung der Ausbildung und vieles
mehr. Auch die geänderten beamten-
rechtlichen Rahmenbedingungen über Be-
amtenstatusgesetz, Landesbeamtengesetz
und Landesbesoldungsgesetz erfordern
verstärkt gewerkschaftliche und personal-
rätliche Einmischung, um Regelungen zu
erhalten, die auf die besonderen Belange
der Landespolizei zugeschnitten sind.
Hier sei beispielhaft die Erschwerniszula-
genverordnung genannt. Eine reine redak-
tionelle Umschreibung vom Bundes- auf
Landesrecht ist nicht genug. Gerade die
Erwartungen derjenigen, die täglich diese
Belastungen erfahren, ist eine andere.

Darüber hinaus erfordert die Tatsache,
dass wir kein zusätzliches Personal erhal-
ten, die Arbeit sich verdichtet und wir län-
ger arbeiten müssen, einen ganzheitlichen
Ansatz zum „Betrieblichen Gesundheits-
Management“ (BGM). Diesem Thema
wollen wir uns stellen und haben aus die-
sem Grunde im Hauptpersonalrat eine
Arbeitsgruppe eingerichtet.

Zum Thema Verlängerung der Lebens-
arbeitszeit sei gesagt, dass wir es weiterhin
als Fehler erachten, dass Vollzugskräfte
über das 60. Lebensjahr hinaus arbeiten
sollen. Stellen jetzt Kolleginnen und Kol-
legen auch noch Anträge, um aus persön-
lichen Gründen, die nachvollziehbar sein
mögen, die Lebensarbeitszeit zu verlän-
gern, dann wird von uns zu prüfen sein,
welche negativen Auswirkungen dies, ne-
ben dem Ausbleiben von Kaminzügen für
Beförderungen und Reduzierung von
Einstellungen, für den jeweiligen Organi-
sationsbereich hat.

Du hast als Vorsitzender des Haupt-
personalrates der Polizei drei Wünsche,
die spätestens bis zum Ende der Legisla-
turperiode 2015 erfüllt werden. Welche
wären das?

1. Vor allem natürlich, dass alle Kollegin-
nen und Kollegen unversehrt an Körper
und Seele vom Dienst nach Hause kom-
men mögen.

2. Eine weitestgehend akzeptierte Er-
schwerniszulagenregelung für die Lan-
despolizei, die diesen Namen auch ver-
dient.

3. Die Landespolitik bekennt sich zur an-
forderungsgerechten Bewertung des
Polizeiberufes und stellt nur noch in der
Laufbahngruppe 2, also dem gehobe-
nen Dienst, ein und verbessert gleichzei-
tig auch die beruflichen Perspektiven
für Verwaltungsbeamte und Tarifbe-
schäftigte in der Landespolizei.

„Wollen kein
Verwaltungspersonalrat sein“

LANDESJOURNAL
SCHLESWIG-HOLSTEIN
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Andreas Kropius Foto: Thomas Gründemann
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Eutin/Altenholz – „Herzlich willkom-
men! Ihr habt es geschafft – macht das
Beste daraus!“ Mit diesen Worten be-
grüßte die JUNGE GRUPPE Schleswig-
Holstein den Polizeinachwuchs des Jahr-
gangs 2011 in Eutin und in Altenholz.
Anlässlich ihres ersten Tages wurden 120
Dienstanfänger des mittleren Polizei-
dienstes in Eutin und 50 Studenten in
Altenholz persönlich durch die JUNGE
GRUPPE begrüßt und bekamen, wie es
sich für einen Schulanfang gehört, eine
gefüllte „Zuckertüte“ überreicht. Gefüllt
mit nützlichem Inhalt, soll dieser den
Einstieg in den neuen Lebensabschnitt

erleichtern. Natür-
lich durfte auch die
Informationsbro-
schüre nicht fehlen,
welche kompakt
wichtige Infos für
den ersten Tag be-
reithielt.

Auch ein Neuzu-
wachs der Polizei-
küche, welcher an
diesem Tag zu sei-
nem Arbeitsbeginn
als Koch erschien,
wurde begrüßt und ging zu seiner Freude
nicht leer aus. Insgesamt bleibt für die
JUNGE GRUPPE das Fazit – Wir kom-
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BEREITSCHAFTSPOLIZEI

Sonntag
18. September 2011

09:30 bis 17:00 Uhr
Polizeidirektion
für Aus- und Fortbildung
und für die Bereitschaftspolizei
Schleswig-Holstein
Hubertushöhe, 23701 Eutin
www.polizei.schleswig-holstein.de

11:30 Uhr
Feierliche
Vereidigung

Redaktionsschluss der
Ausgabe 10/2011:

Donnerstag, 8. September 2011

REDAKTIONSSCHLUSS

Paul Noack (Mitte), Mathias Krüger (links) und Henning Riehn
begrüßen den Polizeinachwuchs.

men wieder! Denn der nächste Schulan-
fang kommt bestimmt.
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Kiel/tgr – Große Unruhe herrschte
Anfang August in der Landespolizei im
Zusammenhang mit der Einführung der
neuen Dienstpistole Walther P 99 Q.
Demnach war bei Schießübungen wäh-
rend des Einsatztrainings wiederholt
festgestellt worden, dass leere Patronen-
hülsen in der Waffe steckenblieben und
auch der Nachladevorgang fehlerhaft
vonstatten gegangen und so die Abgabe
eines zweiten Schusses nicht möglich ge-
wesen sei. Gleichzeitig wurden auch Pro-
bleme mit dem neuen Sicherheitsholster
„SAFARI-LAND“ vorgetragen.

Auf Nachfrage von Medien zeigte sich
die Gewerkschaft der Polizei (GdP) be-
sorgt über die gemeldeten Probleme.
GdP-Geschäftsführer Karl-Hermann
Rehr wies darauf hin, dass bei der Be-
waffnung der Polizei Kompromisse nicht
hinzunehmen seien. Die Pistolen müss-
ten im Gebrach hundertprozentig für alle
Polizeibeamtinnen und -beamten ein-
satzfähig sein. „Versager beim Einsatz
der Dienstpistole bedeuten für die Kolle-
ginnen und Kollegen ein erhöhtes Ge-
fährdungspotenzial. Die Folgen könnten
fatal, sogar tödlich sein“, so Rehr gegen-
über der Presse. Gleichzeitig müsse den
Klagen der Polizisten über die verschie-
denen Trageprobleme mit dem Holster
nachgegangen werden.

Die gemeldeten Störungen mit der
Pistole und dem Sicherheitsholster waren
auch Gegenstand eines Gesprächs von
GdP-Vertretern mit den Verantwortli-
chen im Landespolizeiamt. Erklärend
wurde dabei darauf hingewiesen, dass es
insbesondere bei kleineren und leichten
Beamtinnen und Beamten Probleme mit
der Pistole gäbe, weil der Rückschlag
nicht entsprechend abgefangen werden
könne. Dies sei ursächlich für Hemmung
und Zuführung. Darüber hinaus gäbe es
individuelle Probleme mit Griffstück und
Abzug. So wurde darauf hingewiesen,
dass das Landespolizeiamt drei verschie-
dene Modelle mit unterschiedlichen
Griffstücken vorrätig habe. Im Übrigen
werde überlegt, eine technische Verän-
derung hinsichtlich eines „Damenab-
zugs“ vorzunehmen.

Die Gewerkschaft der Polizei schlug
dem Landespolizeiamt eine Anwender-
befragung zur Qualitätskontrolle vor.

Die der GdP zum Holster gemeldeten
Probleme bezogen sich auf eine hinderli-
che Trageweise, die zu körperlichen Be-
einträchtigungen und gar Verletzungen

geführt hätten, weil das Holster verein-
zelt in den Hüftbereich eingedrückt habe.
Auch wurde berichtet, dass es zu Schwie-
rigkeiten beim Anschnallen in Dienst-
fahrzeugen, vornehmlich beim VW Pas-
sat, gekommen sei. Mit dem Landespoli-
zeiamt wurde erörtert, dass es Alternati-
ven zur Trageweise gibt, dass sogenannte
Adapter zur Verfügung stehen und da-
durch eine insgesamt ergonomisch güns-
tigere Haltung möglich sein solle. Das
Landespolizeiamt zeigte sich bereit, diese
Alternativen zuzulassen. Auch die An-
schnallproblematik sei erkannt. Eben-
falls sollen hier Alternativen bei indivi-
duellen „Problemfällen“ gesucht und an-
geboten werden. Keine Kompromisse
sieht das Amt hingegen bei der „Zieh-
technik“ der Waffe.

Zur Problematik um die Dienstpisto-
len und Sicherheitsholster richtete GdP-
Landesredakteur Thomas Gründemann
einen Fragenkatalog an die zuständigen
Vertreter des Landespolizeiamtes, Mi-
chael Strietzel (LPA 242) und Horst
Schuknecht (LPA 24). Fragen und die
Antworten sind nachfolgend angeführt:

Wie viele neue Pistolen sind bereits
verteilt worden und in welchen Berei-
chen?

Bis jetzt sind landesweit ca. 1900 Pisto-
len ausgegeben worden. Alle Behörden
wurden proportional zu ihrer Stärke be-
dacht.

In welchen Bereichen werden die Pis-
tolen derzeit verteilt?

Die interne Verteilung regeln die Be-
hörden selbst. Der Schwerpunkt der Aus-
stattung liegt im Bereich der Schutzpoli-
zei und dort beim operativen Dienst.

Wie sieht der weitere Zeitplan für die
Verteilung aus?

Dieses Jahr werden weitere 850 Pisto-
len ausgegeben. Auch diese Waffen
durchlaufen eine 100%ige Qualitätskon-
trolle in der Waffenwerkstatt Eutin. Es

werden ausschließlich Waffen in die Be-
hörden gegeben, die diese Qualitätskon-
trolle bestehen. Nach weiteren Jahresra-
ten soll 2017 die Umrüstung abgeschlos-
sen sein.

Welche Probleme sind Ihnen bislang
im Zusammenhang mit a.) der Pistole
und b.) dem Holster gemeldet worden
bzw. bekannt?

a.) Bislang mussten lediglich gewöhnli-
che Reparaturen (Spannstück) durchge-
führt werden, die im normalen Umfang
liegen. Im Bereich RZ wurde eine Zufüh-
rungsstörung gemeldet. Hier griffen
Schießausbildungsmaßnahmen.

b.) Zum Sicherheitspistolenholster
(SPH) sind uns Sammelvorgänge aus den
Bereichen HL, RZ und FL zugeleitet
worden. Hierin haben ca. 60 Kolleginnen
und Kollegen Probleme beim Tragen
des SPH gemeldet. Nach einer Fehler-/
Ursachenbewertung wurden im April per
Erlass an alle Behörden Handlungsan-
weisungen herausgegeben, damit über
die technisch eingewiesenen Mitarbeiter
der Stabsbereiche 2.3 individuelle An-
passungen an den Holstern der Be-
schwerdeführer vorgenommen werden
können.

In welchen Bundesländern ist die Po-
lizei bereits mit der neuen Pistole ausge-
stattet worden?

Mit der P 99 Q sind neben SH die Bun-
desländer HH, HB und RP ausgestattet
bzw. befinden sich in der Ausstattung.
Bis auf BY und die neuen Bundesländer
haben alle alten Bundesländer eine neue
Dienstpistole eingeführt (P 30 V2, P 99
DAO).

Sind die in Schleswig-Holstein festge-
stellten Probleme mit der neuen Pistole
auch dort bereits aufgetaucht?

Unruhe um neue Dienstpistolen
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PISTOLEN UND HOLSTER

Das Sicherheitsholster nach dem Anschnal-
len

Die neue Pistole Walther P 99 Q

Fortsetzung auf Seite 4
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KIEL/LEIPZIG – Was ist nun maß-
geblich? Die Berechnung der Versor-
gungsbezüge aus der letzten wahrgenom-
menen Funktion oder aus dem letzten
Amt? Das hat nun das Bundesverwal-
tungsgericht in Leipzig zu entscheiden.
Mit Rechtsschutz der GdP soll geklärt
werden, ob ein in Ruhestand getretener
Erster Polizeihauptkommissar (A 13)
die Versorgungsbezüge zu Recht aus dem
Amt A 12 bekommt, obwohl er über ei-
nen Zeitraum von vier Jahren und fünf
Monaten eine höherwertige Funktion
ausgeübt hat. Er hatte die höherwertige
Stelle nach einem Auswahlverfahren er-
halten. Die Beförderung in das nächst-
höhere Amt erfolgte zunächst nicht, weil
eine entsprechende Stelle aus Kassen-
gründen nicht zur Verfügung stand.

Mit dem Anspruch des Klägers, gemäß
seiner Funktion versorgt zu werden, be-
fasst sich nun das Bundesverwaltungsge-
richt in Leipzig. Die Vorinstanzen hatten
mit Blick auf die Rechtslage die Klage zu-
rückgewiesen. Ungewöhnlich: Es wurden
Konkurrenzen mit einer Bundesverfas-
sungsgerichtsentscheidung von 2007
(Wartefristen zur Festsetzung der Pensi-

on aus dem letzten Amt – hier: Reduzie-
rung der Drei-Jahres-Wartefrist auf zwei
Jahre) vermutet. Deshalb ließ das Ober-
verwaltungsgericht Schleswig ausdrück-
lich die Revision zu.

Die Verwaltung – in diesem Fall das
Finanzverwaltungsamt Schleswig-Hol-
stein – blieb in allen bisherigen Verfah-
renszügen seiner Linie treu: Dem Antrag
auf Neufestsetzung der Versorgungsbe-
züge könne nicht entsprochen werden,
weil der Beamte keine drei Jahre die Be-
soldung aus A 13 bekommen habe. Insge-
samt wurden nur ein Jahr und 212 Tage in
diesem Amt verbracht, und dies reiche
für die Fristenberechnung nicht aus.

Inzwischen trat die neue Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichtes
in Kraft, wonach nicht mehr die Drei-Jah-
res-Frist, sondern künftig eine Zwei-Jahres-
Wartefrist für die Festsetzung der Versor-
gung maßgeblich ist. Auch wurde die jetzt
geltende Zwei-Jahres-Wartefrist im vorlie-
genden Fall nicht erreicht – ein Jahr und sie-
ben Monate im Amt A 13 waren Fakt.

Völlig unberücksichtigt ließ es aber
das Finanzverwaltungsamt, dass der Be-
amte nicht mehr eine Funktion aus A 12
ausübte, sondern durch Profilbeschrei-

bung und Auswahlverfahren das höher-
wertige Amt erreichte. Es gab zwar
mündliche Zusagen, die Beförderung in
das der Stelle unterlegte Amt A 13 als-
bald durchzuführen. Dies sei bisher aber
aus Kassengründen nicht möglich.

Bisher galt der Grundsatz, dass die
Wahrnehmung eines höherwertigen Am-
tes grundsätzlich keinen Anspruch auf
Verleihung eines entsprechenden Status
auslöst. Vielmehr konnte der Dienstherr
einen Beamten für gewisse, auch längere
Zeit in einer höheren Funktion beschäfti-
gen, ohne dass sich daraus eine Verpflich-
tung des Dienstsherrn auf Beförderung
ergebe.

Funktionsgerechte Besoldung

Jüngst hatte das Bundesverwaltungs-
gericht aber auch entschieden: „Der ge-
setzliche Grundsatz der funktionsgerech-
ten Besoldung fordert die amtsangemes-
sene Beschäftigung des Beamten. Ihm
sollen Funktionsämter, das heißt Aufga-
benbereiche übertragen werden, deren
Wertigkeit seinem Statusamt entspre-
chen.“ (Bundesverwaltungsgericht 2 C

Klage vor dem Bundesverwaltungsgericht
Versorgung aus dem letzten Amt oder aus der letzten Funktion?
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Diesbezügliche Informationen liegen
uns nicht vor.

Ist durch die bekannten Probleme die
Sicherheit der Waffenträger in irgendei-
ner Art und Weise gefährdet bzw. beein-
trächtigt?

Die bekannt gewordenen Probleme
mit der P 99 Q gefährden oder beeinträch-
tigen in keinster Weise die Sicherheit der
Waffenträger. Hierbei muss man zusätz-
lich deutlich machen, dass bei dem Begriff
Sicherheit der Waffenträger zwischen der
Funktionssicherheit und der Handha-
bungssicherheit unterschieden werden
muss. Die in SH ausgelieferten Pistolen
P 99 Q sind technisch einwandfrei.

Wie kann Abhilfe geschaffen werden,
um die bekannten Probleme abzustellen?

Die Aushändigung der neuen Dienstpis-
tole erfolgt nur, wenn die Kollegin/der
Kollege sicher mit der Waffe umgehen
kann. Dies ist in den Beschulungsvorga-

ben eindeutig geregelt. Erfahrene Schieß-
lehrer haben auch schon in den vergange-
nen Jahren bei der Feststellung des Um-
standes „Zuführungsproblem“ (egal bei
welcher Waffe; P 6, P 250) entsprechend
ausgebildet bzw. zusätzlich beschult. Mit
einer konzentrierten Schießausbildung –
und die Betonung liegt bei Ausbildung –
ist das Problem zu lösen. Die sächlichen
Voraussetzungen dazu (Munition, RSA)
standen bzw. stehen in ausreichendem
Maße zur Verfügung. Darüber hinaus er-
folgt aktuell eine Analyse der geschilder-
ten Problemlage durch die zuständigen
Dienststellen. Das Ergebnis liegt aller-
dings noch nicht vor. Hieran wird zurzeit
mit Hochdruck gearbeitet.

Werden von den ausgestatteten
Dienststellen Erfahrungsberichte über
die neue Pistole beziehungsweise das Si-
cherheitsholster eingeholt?

Eine „Qualitätskontrolle“ durch Er-
fahrungsberichte der Dienststellen setzt
aus unserer Sicht zu spät ein. Bereits im

Beschaffungsprozess wurde unter ande-
rem ein starkes Augenmerk auf die
Handhabbarkeit der Pistole und des Si-
cherheitspistolenholsters gelegt. Nach
umfangreichen Testreihen unter Beteili-
gung vieler Kolleginnen und Kollegen
der Landespolizei wurden die beschaff-
ten Produkte ausgewählt. Bei der Waffe
traten keine Probleme auf. Von den zur
Verfügung stehenden Holstern ist dasje-
nige ausgewählt worden, das die meisten
Vor- und die wenigsten Nachteile auf-
wies. Dennoch sind in Einzelfällen Opti-
mierungen möglich. Handhabungspro-
bleme mit der neuen Dienstpistole müs-
sen bei der Beschulung erkannt werden
und dann durch gezielte (Einzel-)Ausbil-
dung behoben werden. Nur wer ganz si-
cher mit der neuen Dienstpistole umge-
hen kann, darf sie für die tägliche Dienst-
verrichtung ausgegeben bekommen.
Auftretende Probleme mit dem SPH
werden über die Stabsbereiche 2.3 der
Behörden einer Lösung zugeführt.

VERSORGUNGSRECHT
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Eutin – Ab sofort kann jeder schles-
wig-holsteinische Polizeibeamte die bis-
her nur für das SEK erhältliche Kälte-
schutzbekleidung über das LZN bestel-
len.

Es handelt sich um eine dreiteilige
Schutzbekleidung, bestehend aus einem
Oberteil mit Rückenverlängerung zur
Nierenwärmung (Katalog-Seite 22 Nr. 4),
einer langen Unterhose (S. 22 Nr. 5) so-
wie Socken (S. 43 Nr. 2).

Das Material besteht aus 70% Merino-
wolle, 28% Polyamid sowie 2% Elastan.
Besonders hervorzuheben ist die hohe
Wärmeleistung auch bei Feuchtigkeit,
ebenso besitzen die Wollfasern eine
„selbstreinigende“ Eigenschaft, die eine
Geruchsbildung stark vermindert. Durch
den hohen Wollanteil ist das Material im
Gegensatz zur herkömmlich angebote-
nen Thermounterwäsche schwer ent-
flammbar.

Die Unterbekleidung trägt nicht sehr
stark auf und kann unter jeder Dienst-
kleidung bequem direkt auf der Haut ge-
tragen werden.

Aufgrund der langen Lebensdauer
und des hohen Tragekomforts ist der re-
lativ hohe Anschaffungspreis gerechtfer-

tigt – ES LOHNT SICH!!! Abschließend
noch einige Zitate aus einem SEK-Ab-
schlussbericht nach einem Trageversuch.
An diesem Trageversuch nahmen sieben
Spezialeinsatzkommandos teil.

Hier die Zitate:
– „ ... hält schön die Nieren warm“
– „… sehr empfehlenswert, da auch eine

lange Haltbarkeit zu erwarten ist“
– „Eine Geruchsbelästigung, auch bei ei-

ner Benutzung von mehreren Tagen,
war kaum wahrnehmbar ...“

– „...Wärmeschutz, Kälteisolierung und
Feuchtigkeitstransport funktionieren
makellos ...“

– „Sie hat hervorragend warm gehalten
und bei anstrengender Tätigkeit den
Schweiß vom Körper gehalten …“

– „Kein Hygiene- und Geruchsproblem,
was sehr positiv ist“

– „... optimaler Schutz gegen Kälte, ...
auch bei wärmeren Tagen reguliert sich
die Wäsche hervorragend am Körper“

– „der Tragekomfort ist erheblich besser
als das der bisherigen“.

Weitere Informationen unter
www.scandic.de

Peter Thein, Jörg Wensien
beide PD AFB

Hochwertige Kälteschutzunterbekleidung
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30. 9. vom 28. 4. 2011). Ausgangspunkt zu
diesem Rechtsstreit war die vorüberge-
hende Wahrnehmung (18 Monate) einer
höherwertigen Tätigkeit.

Die Anwältin des klagenden Beamten
(GdP-Vertragsanwältin Uta Scheel,
Kiel): „Der hinter dieser Vorschrift ste-
hende Sinn und Zweck muss erst recht
gelten, wenn einem Beamten nicht nur
ein höherwertiger Dienstposten nicht nur
vertretungsweise übertragen wird, son-
dern der Beamte auf Dauer eingewiesen
wird und die Wahrnehmung des Amtes
tatsächlich die Zeit von 18 Monaten weit
übersteigt.“

Die Rechtsanwältin wies weiter darauf
hin, dass es zu den hergebrachten Grund-
sätzen des Berufsbeamtentums zählt,
dass das Ruhegehalt unter Wahrung des
Leistungsprinzips und Anerkennung al-
ler Beförderungen aus dem letzten Amt
zu berechnen ist.

Genau dies, mindestens aber die Be-
rechnung aus dem letzten (also zweijähri-
gen) Amt hatte das Finanzverwaltungs-
amt ja gemacht, aber nun kam die Recht-

sprechung des Bundesverfassungsge-
richts dazwischen. Die bereits zitierte
Entscheidung zur Wartezeit beschäftigte
sich nämlich grundlegend mit Sinn und
Zweck der Alimentation – auch die der
im Ruhestand. Das Bundesverfassungs-
gericht hatte – wie bereits zitiert – festge-
stellt, dass die Wartefrist von drei Jahren
zur Festsetzung des Ruhegehaltes nicht
verfassungskonform ist und hatte statt-
dessen die Zwei-Jahres-Frist als verfas-
sungsrechtlich vertretbar gekennzeich-
net.

Es hatte sich nicht dazu geäußert, wie
es sich mit der langjährigen Funktions-
ausübung und erst einer späteren Beför-
derung verhält. Unstrittig ist, dass das
Versorgungsrecht an das Amt anknüpft,
also auch daran, dass ein Dienstposten
vom Beamten auch statusgemäß beklei-
det wird.

Es gibt also eine Kollision zwischen
der in der Verfassung verankerten Ver-
sorgung aus dem letzten Amt und den
hergebrachten Strukturprinzipien einer
funktionsgerechten Besoldung. Für

Schleswig-Holstein gilt das bekanntlich
besonders, denn trotz übertragener
Funktionen nach der Dienstpostenbe-
wertung (F und besser) warten eine Viel-
zahl von Kolleginnen und Kollegen trotz
guter Beurteilungen auf ihre funktions-
gerechten Beförderungen.

Das Bundesverfassungsgericht hatte
2007 nicht darüber entschieden, weil der
anhängigen Klage dieser Konflikt nicht
unterlag. Der Senat hatte aber in seinen
Erwägungen dieses Problem sehr wohl
erwähnt.

Es dürfte also spannend in Leipzig
werden. In jedem Fall wird das weitere
Verfahren vor dem Bundesverfassungs-
gericht landen, weil sich die Parteien um
die Deutung der Karlsruher Entschei-
dung vom 20. 3. 2007 (Az. 2 BvL 11/04)
streiten.

Es kann aber auch schon in Leipzig zu
Ende sein, wenn die Richter auf ihre Ent-
scheidung vom April 2011 zurückgreifen.

Wir berichten weiter.
rr

BEKLEIDUNG
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Wir gratulieren
zur Vermählung
Inken Jacholke geb. Arlt und Ehe-

mann, RG Schleswig-Holstein Mitte;
Sylvio Arnoldi und Ehefrau Kerstin geb.
Volkers, RG Schleswig-Holstein Mitte;
Andreas Gundlach und Ehefrau, RG
Segeberg

In den Ruhestand traten
Wolfgang Herrmann, Jan Klatt, RG

Lübeck-Ostholstein; Werner Maecker,
RG Segeberg

Wir bitten alle Kolleginnen und Kol-
legen um Verständnis, dass wir nur dieje-
nigen namentlich erwähnen konnten, die
uns vor Redaktionsschluss von ihrer Re-
gionalgruppe genannt wurden.

Einladung
RG Segeberg
Norderstedt – Mitgliederversammlung

am Mittwoch, 7. September 2011, 13.00
Uhr (Essen) und ab 14 Uhr offizieller
Beginn, Freiwillige Feuerwehr Harkshei-
de, Schützenwall 47, 22844 Norderstedt.
Vortrag zum Thema: „Vorsorgevoll-
macht und Patientenverfügung“ durch
den Rechtsanwalt und Notar Ulrich von
Coler, Wahlstedt. Nach einer Kaffeepau-
se stehen die Neuwahlen sämtlicher Vor-
standsmitglieder sowie ggf. eine Namens-
änderung der Regionalgruppe auf der
Tagesordnung.

Wir gedenken unserer
verstorbenen Kolleginnen
und Kollegen

Harald Kimmel, 88 Jahre
Helmut Marotz, 69 Jahre
Martha Petersen, 97 Jahre
Günter Strusch, 82 Jahre
Dieter Sütel, 73 Jahre
Regionalgruppe Kiel-Plön

Heinz Bock, 71 Jahre
Anna Ingeborg Buck, 89 Jahre
Helmut Röwe, 94 Jahre
Gerhard Schmidt, 90 Jahre
Hans-Joachim Schulz, 58 Jahre
Regionalgruppe
Lauenburg-Stormarn

Emmi Belhustede, 87 Jahre
Willi Foth, 89 Jahre
Hans Hamke, 76 Jahre
Frieda Kuhrin, 87 Jahre
Wilhelm Mohr, 74 Jahre
Konrad Rieck, 89 Jahre
Hans-Willy Schöning, 90 Jahre
Margarete Winkelmann, 84 Jahre
Regionalgruppe
Lübeck-Ostholstein

Jürgen Blümel, 62 Jahre
Egon Zühlke, 73 Jahre
Regionalgruppe Nordfriesland

Ilse Libenau, 87 Jahre
Regionalgruppe
Schleswig-Flensburg

Karl Bettin, 84 Jahre
Gustav Gutschlag, 88 Jahre
Heinz Laatsch, 79 Jahre
Ella Anni Maria Luttmann, 89 Jahre
Margareta Rehmke, 93 Jahre
Regionalgruppe
Schleswig-Holstein Mitte

Rainer Hille, 62 Jahre
Harald Schöning, 73 Jahre
Regionalgruppe Segeberg

Helmut Reimers, 81 Jahre
Karl Seifarth, 81 Jahre
Regionalgruppe
Steinburg-Dithmarschen
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GLÜCKWÜNSCHE RG-TERMIN

AUS DEN REGIONALGRUPPEN

Ehrungen
Heiligenstedten – Umfassend war die

Zahl der Ehrungen, die im Verlaufe der
letzten Jahreshauptversammlung der Re-
gionalgruppe Steinburg-Dithmarschen
(das DP-Landesjournal berichtete in der
letzten Ausgabe) vorgenommen werden
konnten. Besondere Auszeichnungen
wurden Ludger Kockmeyer und Her-
mann Vosskaemper zuteil, die seit 60
Jahren der GdP angehören. Seit einem
halben Jahrhundert sind Hermann Grot-
kopf, Norprecht Liebs, Uwe Kolbe, Jo-
hann Hinrich Tange, Ingo Wiedemann,
Gerda Radau, Horst Franke, Rosemarie
Lütje und Werner Gleich in der größten
Berufsvertretung der Polizei organisiert
und seit 40 Jahren Willibald Duschl, Wer-
ner Hinz, Norbert Hansen, Peter Kappel-
lusch, Rita Holm, Franz Podeswa, Otto
Neumann, Michael Rohde, Wilhelm Pe-
ters, Dieter Schwabe, Antje Reese, Elke
Kasprzak, Hans-Jürgen Schmidt, Hanne-

lore Nagel, Erwin Wirsen, Klaus Noreiks
und Carsten-Peter Beck.

Auf eine 25-jährige GdP-Mitglied-
schaft konnten Peter Hartmann, Martha
Herdramm, Andreas Kropius, Norbert
Pustlauk, Sven Pehl, Frank Ritter, Bernd
Stange, Ralf Sambale, Claus Stehr, Frank
Schumacher, Helge Beetz, Uwe Kleinig,
Wilm Hellmann und Kay Genthe zurück-
blicken. Nach dem offiziellen Teil be-
schrieben die Gastredner Oliver Mal-
chow und Jörg Muhlack die aktuelle Si-
tuation der Landespolizei, die insbeson-
dere im Bereich Ersatzgestellung auf
noch schlechtere Zeiten schließen lässt.
Nach den Ehrungen wurde ein gemütli-
cher Klönschnack mit frisch Gegrilltem
und freien Getränken gehalten. Einziger
Wermutstropfen: Wie auch schon bei den
letzten Jahreshauptversammlung waren
die aktiven Kolleginnen und Kollegen
unterrepräsentiert.

NACHRUF



09.12. Anreise nach New York
10.12. Eindrücke von Manhattan - Am Vormittag
beginnt Ihre ca. 4-stündige Panoramastadtrundfahrt zu
den wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Manhattan (fa-
kultativ). Es erwarten Sie Highlights wie das Rockefel-
ler Center, der Broadway, die 5th Avenue oder z. B. der
Central Park, grüne Oase mitten in der City.
11.12. New York - Nutzen Sie den freien Tag und
erledigen Ihre Weihnachtseinkäufe direkt in New York
City, das bereits weihnachtlich geschmückt ist.
12.12. New York - Heute haben Sie Gelegenheit, die
„Stadt, die niemals schläft“ auf eigene Faust zu erkun-
den. Statten Sie dem Guggenheim oder dem Museum of
Modern Art einen Besuch ab. Spazieren Sie durch den
Central Park oder tauchen Sie ein in die Vielfalt der Stadt
bei einem Besuch von Chinatown oder Little Italy. Ihre
Reiseleitung gibt Ihnen gern Tipps für den Tag!
13.12. Heimreise - Nutzen Sie die Zeit bis zum
Flughafentransfer nach Ihren eigenen Vorstellungen. Am
Abend Rückflug nach Hamburg über Frankfurt.
14.12. Heimreise - Ankunft in Hamburg

Eingeschlossene Leistungen:
 Lufthansa-Linienflüge ab / bis Hamburg

nach Newark (New Jersey) /
von John F. Kennedy (New York)

 Luftverkehrsabgabe, Flughafen- und
Flugsicherheitsgebühren

 aktueller Kerosinzuschlag (Stand April 2011)
 Flughafentransfers in bequemen Reisebussen
 4 Übernachtungen im Holiday Inn

Hasbrouck Heights (New Jersey)
Zimmer mit Bad oder Dusche/WC

 Gebeco-Städtereiseleitung
 Zug zum Flug (2. Klasse)
 Gebeco-Informationsmaterial mit Reiseführer
 PSW-Reisebegleitung

Allgemeine Hinweise: Mindestteilnehmerzahl 20 Personen. Veranstalter: Gebeco GmbH & Co KG, Holzkoppelweg 18, 24118 Kiel
Es gelten die Reisebedingungen und Hinweise der Gebeco GmbH. Änderung, Irrtum und Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.

Städtereise ab / bis Hamburg pro Person ab

Im Doppelzimmer  

Einzelzimmerzuschlag  

Aufpreis 4 x Frühstück (optional)  

Stadtrundfahrt (optional)  

New York City ist eine Stadt voller Kontraste, die ihr Gesicht von Tag zu Tag ändert und Ihnen immer
wieder neue Perspektiven, Ausblicke und Überraschungen bereiten wird. NY - The City that never sleeps...

PSW-Termin: 09. bis 14. Dezember 2011 ab / bis Hamburg

New York City ist eine Stadt voller Kontraste, die ihr Gesicht von Tag zu Tag ändert und Ihnen immer ew York City ist eine Stadt voller Kontraste, die ihr Gesicht von Tag zu Tag ändert und Ihnen immer 

PSW-Termin: 09. bis 14. Dezember 2011 ab / bis Hamburg

Unterbringung im

Doppelzimmer p. P. ab

899,-
Christmas-Shopping

in NewYork

www.psw-tours.de

 
 

PSW-Reisen Kiel
Max-Giese-Straße 22
24116 Kiel
Telefon 0431 - 17093
Telefax 0431 - 17092


PSW-Reisen Lübeck
Hans-Böckler-Straße 2
23560 Lübeck
Telefon 0451 - 5021736
Telefax 0451 - 5021758


wieder neue Perspektiven, Ausblicke und Überraschungen bereiten wird. NY - The City that never sleeps...wieder neue Perspektiven, Ausblicke und Überraschungen bereiten wird. NY - The City that never sleeps...wieder neue Perspektiven, Ausblicke und Überraschungen bereiten wird. NY - The City that never sleeps...

Anzeigen
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29. Juni
Die Arbeitsgemeinschaft der Haupt-

personalräte hat sich konstituiert. Für
den Hauptpersonalrat der Polizei wird
Torsten Jäger entsandt. Dem Gremium
werden ressortübergreifende Mitbestim-
mungsangelegenheiten vorgelegt. An-
sprechpartner als Dienststelle ist die
Staatskanzlei.

6. Juli
15.00 Uhr Vorstandssitzung des Hilfs-

und Unterstützungsfonds der Polizei. Es
liegen dem Vorstand sechs Fälle zur Ent-
scheidung vor. Gleichzeitig bekommt der
Vorstand die bundesweiten Zahlen der
Beamtinnen und Beamten, die 2010 in
Ausübung des Dienstes getötet wurden.
Insgesamt waren dies zehn Beamtinnen
und Beamte aus dem Bereich der Schutz-
polizei. Allerdings lag in keinem Fall die
Ursache bei einem Rechtsbrecher.

7. Juli
Anruf von Jürgen Herdes, dem Vorsit-

zenden der Regionalgruppe AFB. Ein
Mitglied hatte einen dienstlichen Schlüs-
sel verloren und war von der Dienststelle
zum Schadenersatz aufgefordert worden.
Höhe des Schadens: 60 Euro. GdP-Mit-
glieder haben automatisch eine Versiche-
rung, die bei Schlüsselverlust bis zu
25 000 Euro haftet. Allerdings gilt auch
hier ein Selbstbehalt von 50 Euro. Wich-
tig ist, dass die Forderung auf Schadener-
satz durch die Dienststelle ergeht. GdP –
gut, dass es sie gibt!

8. Juli
Erleichterung für Behinderte geplant.

Ab September sollen auch Freifahrten
mit der Bahn möglich sein. Dafür werden
zusätzlich 100 Mio. Euro von der Bundes-
regierung bereitgestellt. Im Rahmen die-
ses Förderprogramms wurde mit der
Deutschen Bahn vereinbart, dass Gehbe-
hinderte, Taube und Blinde im Nahver-
kehr Freifahrten erhalten.

12. Juli
Erst jetzt wird bekannt, dass die Hin-

zuverdienstgrenzen für Witwen, Witwer
und Waisen zum 1. Juli 2011 angehoben
worden sind. Die Hinzuverdienstgrenze
für Witwen und Witwer steigt in den alten
Bundesländern auf 725,21 Euro. Der
Freibetrag für jedes Kind beträgt 153,83
Euro. Der neue Freibetrag für Waisen-
renten beträgt in den alten Bundeslän-

dern 483,47 Euro. Wer diese Grenzen
einhält, muss nicht befürchten, dass ge-
kürzt wird.

13. Juli
Auf Vorschlag der GdP sind vom

Richterwahlausschuss des Schleswig-
Holsteinischen Landtages folgende Kol-
legen als ehrenamtliche Richter benannt
worden: Kai Richter, Eggert Werk, Horst
Winter und Bernd Lück. Die Amtszeit
beträgt sechs Jahre. Herzlichen Glück-
wunsch!

21. Juli
Der DGB stellt eine Übersicht zur

Übertragung des Tarifergebnisses auf die
Beamtinnen und Beamten in den Län-
dern zur Verfügung. Musterhaft ist
Schleswig-Holstein, das die Übertragung
1:1 (Hinweis: minus 0,2% Versorgungs-
rücklage) verwirklicht hat. In Bayern gibt
es eine Nullrunde, ebenso im Saarland.
Bremen staffelt unübersichtlich nach Be-
soldungsgruppen und wählt verschiedene
Zeiträume. Hamburg bleibt trotz Ankün-
digung darüber hinaus bei einer Sonder-
zahlung für Dezember 2011. Sie wird vo-
raussichtlich 1000 Euro betragen. Ansons-
ten wird rückwirkend zum 1. April 2011
um 1,5% und ab 2012 um 1,9% erhöht.
Hessen und Berlin gehören nicht der Ta-
rifgemeinschaft an. Berlin erhöht ab dem
1. August 2011 um 2%, Hessen um 1,5%
ab 1. Oktober 2011 und 2,6% ab 1. Okto-
ber 2012.

22. Juli
An diesem Vormittag hektische Telefo-

niererei zwischen GdP und Innenminis-
terium, Rechtsanwaltsbüro und Staatsan-
waltschaft, genau so auch mit einer Poli-
zeidirektion. Hintergrund: In einem Straf-
verfahren gegen einen Polizeibeamten
wegen des Verdachtes der Körperverlet-
zung im Amt hatte der Staatsanwalt in ei-
ne Verfügung folgenden Satz geschrieben:
„In jedem Fall bitte ich … um Mitteilung
Ihrer Privatanschrift. Auf § 111 OWiG
wird hingewiesen.“ Auf unseren Rat hin
hatte der Beamte in diesem Verfahren
stets seine Dienstanschrift gemeldet. Er
pochte auf seine Privatsphäre. Wie schnell
kann die Gegenseite bei Akteneinsicht die
Privatanschrift des Beamten ermitteln?
Erst durch Intervention gelingt es: Die
Staatsanwaltschaft lenkt ein, macht aber
zur Bedingung, dass Dienststellenwechsel
umgehend mitgeteilt werden.

2. August
Stefan Schirrmacher, GdP-Versiche-

rungsbeauftragter der SIGNAL IDUNA
Versicherung einschließlich der PVaG,
feiert an diesem Tag sein 25-jähriges
Dienstjubiläum beim Konzern. Eigent-
lich dürften ihn mehr Leute kennen als
manchen GdP-Funktionär. Durch seine
persönliche und unkonventionelle Art
geht er bei vielen GdP-Mitgliedern und
deren Familienangehörigen ein und aus.
Herzlichen Glückwunsch!

5. August
Der Kreis Plön veröffentlicht eine

Pressemeldung über stichprobenartige
Kontrollen der Waffenbehörde. In Zu-
sammenarbeit mit der Kriminalpolizei
wurden elf zufällig ausgesuchte Waffen-
besitzer von Mitarbeitern der Kreisver-
waltung unangemeldet besucht. Ledig-
lich einer von ihnen hielt seine Waffen
vorschriftsmäßig unter Verschluss. Bei
zwei weiteren Personen war die Aufbe-
wahrung zumindest „zufriedenstellend“.
In acht Fällen sei die Sicherung jedoch
nur unzureichend gewesen. So fanden die
Beamten zum Teil aufgeladene Waffen
in oder auf Kleiderschränken, auf Rega-
len und Abseiten. In einem Fall lag die
Waffe mit 14 Schuss in der Nachttisch-
schublade. In Schleswig-Holstein gibt es
74 000 registrierte Waffenbesitzer mit
232 000 Waffen (Stand 2009). Da sind elf
Stichproben wie ein Tropfen auf den hei-
ßen Stein.

Und was sonst noch so war ...
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ANMERKUNGEN VON GdP-GESCHÄFTSFÜHRER KARL-HERMANN REHR


